
1. Wer bekommt die Corona-Überbrückungshilfe III 
Plus? 
 
1.1 Welche Unternehmen sind antragsberechtigt? 
 
Grundsätzlich sind Unternehmen (im folgenden jeweils 
Einzelunternehmen beziehungsweise Unternehmensverbünde) bis zu 
einem weltweiten Umsatz von 750 Millionen Euro im Jahr 2020, Soloselbständige 
und selbständige Angehörige der Freien Berufe im Haupterwerb1 aller Branchen2 für 
den Förderzeitraum Juli 2021 bis Dezember 2021 antragsberechtigt, die in einem 
Monat des Förderzeitraums einen coronabedingten Umsatzeinbruch von 
mindestens 30 Prozent im Vergleich zum Referenzmonat im Jahr 2019 erlitten 
haben.3 

Von Schließungsanordnungen auf Grundlage eines Bund-Länder-Beschlusses direkt 
betroffene Unternehmen sowie Unternehmen der Pyrotechnikbranche, des 
Großhandels und der Reisebranche sind auch dann antragsberechtigt, wenn sie im 
Jahr 2020 einen Umsatz von mehr als 750 Millionen Euro erzielt haben. 
Unternehmen, die im Jahr 2020 einen Umsatz von mehr als 750 Millionen Euro 
erzielt haben, sind antragsberechtigt, wenn sie im Jahr 2019 mindestens 30 Prozent 
ihres Umsatzes in von Schließungsanordnungen direkt betroffenen oder in einer der 
im vorherigen Satz genannten Branchen erzielt haben. 

Als Unternehmen gilt dabei jede rechtlich selbstständige Einheit (mit eigener 
Rechtspersönlichkeit) unabhängig von ihrer Rechtsform, die wirtschaftlich am Markt 
tätig ist und zum Stichtag 29. Februar 2020 oder zum Stichtag 30. Juni 2021 
zumindest eine Beschäftigte oder einen Beschäftigten (unabhängig von der 
Stundenanzahl) hatte (inklusive gemeinnützigen 
Unternehmen beziehungsweise Sozialunternehmen, Organisationen und Vereinen). 
Betriebsstätten oder Zweigniederlassungen desselben Unternehmens gelten nicht 
als rechtlich selbständige Einheit. Soloselbständige und selbständige Angehörige der 
Freien Berufe gelten in diesem Sinne für die Zwecke der Überbrückungshilfe III Plus 
als Unternehmen mit einer oder einem Beschäftigten, wenn die selbständige oder 
freiberufliche Tätigkeit im Haupterwerb ausgeübt wird. Gemeinnützige 
Unternehmen beziehungsweise Sozialunternehmen, Organisationen und Vereine 
ohne Beschäftigte können auch Ehrenamtliche (einschließlich Personen, die 
Vergütungen im Rahmen der Übungsleiterpauschale (§ 3 Nummer 26 EStG) oder der 
Ehrenamtspauschale (§ 3 Nummer 26a EStG) erhalten) als Beschäftigte zählen. Bei 
Gesellschaften bürgerlichen Rechts und Unternehmen anderer Rechtsformen ohne 
weitere Beschäftigte (neben den Inhaberinnen oder Inhabern) muss zumindest ein 
Gesellschafter im Haupterwerb4 für das Unternehmen tätig sein. Gleiches gilt für Ein-
Personen-Gesellschaften, insbesondere Ein-Personen-GmbH und Ein-Personen-
GmbH & Co. KG, deren einzige Beschäftigte oder einziger Beschäftigter die 
Anteilsinhaberin beziehungsweise der Anteilsinhaber als sozialversicherungsfreie 
Geschäftsführerin oder sozialversicherungsfreier Geschäftsführer ist.5 

Gemeinnützige Organisationen (im Sinne des §§ 51 ff AO) wie beispielsweise 
Jugendherbergen, Schullandheime, Familienferienstätten, Trägerschaften des 
internationalen Jugendaustauschs oder der politischen Bildung, sowie Einrichtungen 
der Behindertenhilfe oder freie Träger der Auslandsadoptionsvermittlung sind somit 



antragsberechtigt. Unternehmen in Trägerschaft von Religionsgemeinschaften sind 
antragsberechtigt.6 

Abweichend davon sind folgende Unternehmen explizit nicht antragsberechtigt 
(Ausschlusskriterien): 

· Unternehmen, die nicht bei einem deutschen Finanzamt geführt werden, 
· Unternehmen, ohne inländische Betriebsstätte oder Sitz7, 
· Unternehmen, die sich bereits zum 31. Dezember 2019 in (wirtschaftlichen) 

Schwierigkeiten befunden haben (EU-Definition)8 und diesen Status danach nicht 
wieder überwunden haben 

· Unternehmen, die erst nach dem 31. Oktober 2020 gegründet wurden, 
· Öffentliche Unternehmen9, 
· Unternehmen mit mehr als 750 Millionen Euro weltweitem Jahresumsatz im Jahr 

202010 und 
· Freiberufler oder Soloselbständige im Nebenerwerb. Unternehmen mit 

Beschäftigten sind auch dann antragsberechtigt, wenn sie im Nebenerwerb geführt 
werden (vgl. 2.2.). 

Verbundene Unternehmen dürfen nur einen Antrag für alle verbundenen 
Unternehmen gemeinsam stellen (vgl. 5.2). 

-------------------------------------------------------------- 

1Als Soloselbständige gelten Antragstellende, die zum Stichtag 29. Februar 2020 
oder zum Stichtag 30. Juni 2021 weniger als eine Vollzeitmitarbeiterin oder einen 
Vollzeitmitarbeiter (ein Vollzeitäquivalent, siehe 2.3) beschäftigten. Voraussetzung 
ist, dass der überwiegende Teil der Summe der Einkünfte (das heißt mindestens 51 
Prozent) aus der selbständigen oder freiberuflichen Tätigkeit stammt. 
Kapitaleinkünfte zählen nicht zu den Einkünften aus selbstständiger oder 
freiberuflicher Tätigkeit. Bezugspunkt ist das Jahr 2019. Alternativ kann der Januar 
2020 oder Februar 2020 herangezogen werden. Wurde die gewerbliche, 
landwirtschaftliche oder freiberufliche Tätigkeit ab dem 1. Januar 2019 
aufgenommen, ist auf die Summe der Einkünfte in dem Zeitraum abzustellen, 
welcher der Berechnung des Referenzumsatzes zugrunde gelegt wird. Freiberufler 
und Soloselbstständige, die aufgrund der Elternzeit ihre Selbständigkeit vom 
Haupterwerb in den Nebenerwerb umgestellt haben, sind von der Hilfe 
ausgeschlossen. Unternehmen mit Beschäftigten sind auch dann antragsberechtigt, 
wenn sie im Nebenerwerb geführt werden. Für gewerbliche Tierhalter sind im Fall 
des § 15 Absatz 4 Satz 1 und 2 EStG bei der Ermittlung des überwiegenden Teils der 
Summe der Einkünfte (das heißt mindestens 51 Prozent) aus der Tätigkeit als 
gewerbliche Tierhalter die Einkünfte vor Verlustvortrag maßgeblich. 

2Inklusive Landwirtschaftlicher Urproduktion 

3Ein Umsatzrückgang von zumindest 30 Prozent ist in der Bundesregelung 
Fixkostenhilfe vorgegeben. Unternehmen, die zwischen dem 1. Januar 2019 und 
dem 31. Oktober 2020 gegründet worden sind, können als Vergleichsumsatz 
wahlweise den durchschnittlichen monatlichen Umsatz des Jahres 2019 
heranziehen, den durchschnittlichen Monatsumsatz der beiden Vorkrisenmonate 



Januar und Februar 2020 oder den durchschnittlichen Monatsumsatz in den Monaten 
Juni bis September 2020 in Ansatz bringen. Alternativ können diese Unternehmen 
bei der Ermittlung des notwendigen Referenzumsatzes auf den monatlichen 
Durchschnittswert des geschätzten Jahresumsatzes 2020, der bei der erstmaligen 
steuerlichen Erfassung beim zuständigen Finanzamt im „Fragebogen zur 
steuerlichen Erfassung“ angegeben wurde, abstellen. 
Kleine und Kleinstunternehmen (gemäß Anhang I der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung (EU) Nummer 651/2014) sowie Soloselbständige 
oder selbständige Angehörige der freien Berufe können wahlweise den jeweiligen 
monatlichen Durchschnitt des Jahresumsatzes 2019 zum Vergleich heranziehen. 
Antragstellende haben zudem bei außergewöhnlichen betrieblichen Umständen die 
Möglichkeit, alternative Zeiträume des Jahres 2019 heranzuziehen (siehe 5.5). 

4Unentgeltlich tätige Gesellschafterinnen beziehungsweise Gesellschafter oder 
Geschäftsführerinnen beziehungsweise Geschäftsführer von Unternehmen, die 
zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31. Oktober 2020 gegründet wurden, können 
einen Nachweis führen, dass sie im Haupterwerb, das heißt mit ihrer Erwerbstätigkeit 
ausschließlich, für das Unternehmen tätig sind. 

5Diese Regelung gilt analog auch für Unternehmen, die zwischen 1. Januar 2019 und 
31. Oktober 2020 gegründet wurden. 

6Unternehmen in Trägerschaft von Religionsgemeinschaften werden entsprechend 
der Maßstäbe für gemeinnützige Organisationen behandelt. Soweit Unternehmen in 
Trägerschaft von Religionsgemeinschaften nicht über eine eigene Steuernummer/ 
Bankverbindung verfügen, ist der oder dem prüfenden Dritten eine Bestätigung der 
übergeordneten Stelle vorzulegen. In diesen Fällen kann keine Abschlagszahlung 
geleistet werden. 

7Im Falle einer inländischen Betriebsstätte in Verbindung mit einer ausländischen 
Konzernstruktur beziehungsweise ausländischen Konzernmutter können nur die 
Umsätze und Fixkosten der inländischen Betriebsstätten berücksichtigt werden. 
Zudem sind die Vorgaben zu verbundenen Unternehmen gemäß 5.2 zu 
berücksichtigen. Inländische und ausländische Unternehmensteile sind in diesem 
Sinne als ein Verbund zu betrachten. 

8Für kleine und Kleinstunternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten und einem 
Jahresumsatz und/oder einer Jahresbilanzsumme von weniger als 10 Millionen Euro 
gilt dies unabhängig von der Dauer ihres Bestehens nur dann, wenn sie Gegenstand 
eines Insolvenzverfahrens nach nationalem Recht sind oder sie bereits 
Rettungsbeihilfen oder Umstrukturierungsbeihilfen erhalten haben. Falls diese 
Unternehmen eine Rettungsbeihilfe erhalten haben, dürfen sie dennoch Beihilfen im 
Rahmen dieser Regelung erhalten, wenn zum Zeitpunkt der Gewährung dieser 
Beihilfen der Kredit bereits zurückgezahlt wurde oder die Garantie bereits erloschen 
ist. Falls diese Unternehmen eine Umstrukturierungsbeihilfe erhalten haben, dürfen 
sie dennoch Beihilfen im Rahmen dieser Regelung erhalten, wenn sie zum Zeitpunkt 
der Gewährung dieser Beihilfen keinem Umstrukturierungsplan mehr unterliegen. 
Wenn sich ein oder mehrere Unternehmen eines Unternehmensverbundes in 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindet, beseitigt dies nicht die 
Antragsberechtigung für den gesamten Verbund. 



9Öffentliche Unternehmen, deren Anteile sich vollständig oder mehrheitlich in 
öffentlicher Hand befinden, sind nicht antragsberechtigt. Dies gilt auch für 
Unternehmen mit öffentlich-rechtlicher Rechtsform, einschließlich Körperschaften 
öffentlichen Rechts mit der Ausnahme von Bildungseinrichtungen der 
Selbstverwaltung der Wirtschaft in der Rechtsform von Körperschaften des 
öffentlichen Rechts (Bildungseinrichtungen der Kammern, Kreishandwerkerschaften 
oder Innungen). Gemeinnützige Unternehmen sind nicht antragsberechtigt, wenn sie 
zugleich öffentliche Unternehmen sind. Unternehmen in Trägerschaft von 
Religionsgemeinschaften sind antragsberechtigt. 

10Sofern der Jahresabschluss für das Jahr 2020 bei Antragstellung noch nicht 
verfügbar ist, kann der Umsatz anhand Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
nachgewiesen werden. Spätestens bei der Schlussabrechnung ist der 
Jahresabschluss für das Jahr 2020 vorzulegen. Die oder der Antragstellende trägt 
das Risiko der Rückzahlung der Förderung, sollte sich nachträglich herausstellen, 
dass die Umsatzschwelle im Jahr 2020 überschritten wurde. Von 
Schließungsanordnungen auf Grundlage eines Bund-Länder-Beschlusses direkt 
betroffene Unternehmen sowie Unternehmen der Pyrotechnikbranche, des 
Großhandels und der Reisebranche sind auch dann antragsberechtigt, wenn sie im 
Jahr 2020 einen Umsatz von mehr als 750 Millionen Euro erzielt haben. 
Unternehmen, die im Jahr 2020 einen Umsatz von mehr als 750 Millionen Euro 
erzielt haben, sind antragsberechtigt, wenn sie im Jahr 2019 mindestens 30 Prozent 
ihres Umsatzes in von Schließungsanordnungen direkt betroffenen oder in einer der 
im vorherigen Satz genannten Branchen erzielt haben. 
 
 
 
Erklärung des Antragstellers 
 
Ich / wir erkläre/n, 
 
(   ) dass eine Antragsberechtigung gegeben ist.  
 
(   ) dass der ausgewiesene Umsatzrückgang coronabedingt ist. 
 
 
Datum: 
 
 
 
 
__________________________ 
Unterschrift / Stempel bei Firma 
 
 
Angaben des prüfenden Dritten: 
 
 
 


